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Beförderungen.
Der-Geheime Rath von Geylingen zu

Hanau ist zum Oberhofmeister bei Ihro Königliche
Hoheit der Frau Kurfürstin gnädigst ernannt.

Edictal - Vorladungen.

1, Peter Scholl , ein Sohn des verstorbenen Tobias

Scholl von Bottendorff, hiesigen Amts gebürtig,
42 Jahr alt, ist vor etwa 24 Jahren als Schneider,
geselle ausgewandert, hat in dieser Zeit nicht das
geringste von sich hören lassen, und ist demnach des,
sen Aufenthaltsort unbekannt. Da nun dessen Ge,
schwister um Verabfolgung seines elterlichen Vermö
 gens, in 177 Rthlr. bestehend, gebeten haben; so
wird gemeldeter Peter Scholl oder dessen Leibeserben
hiermit vorgeladen, sich a dato über acht Wochen
so gewiß beim hiesigen Amt einzufinden und ßein
elterliches Vermögen in Empfang zu nehmen, als
solches gegentheiiigen Falles an seine Geschwister
gegen Caution verabfolgt werden soll.

Datum Frankenberg, den 19. April i8&gt;4»
Kurfürstlich Hessisches Iustitzamt daselbst.

Der Rath und Amtmann Z. C. Kuchenbecker.

2. Die Kaufleute Jäkel und Herzog allhier fordern an
dem vormaligen hiesigen Quartiermeistcr Quano,
dessen jetziger Aufenthaltsort, ihren Angaben nach,
unbekannt ist, den Betrag von 42 ^Rthlc- für em
pfangene Waaren, und haben zur Sicherheit ihrer
Forderung bereits vorhin, nachdem letzterer mit
Rücksicht auf die Kosten vorläufig auf 60 Rthlr.

bestimmt worden, einen Arrest auf ein von demselben
in den Handen des Instrumentenmachers Völler all-
hier hinterlassenes Fortepiano ausgewirkt. Auf
weitere Instanz der Jmpetranten ist nunmehr Ter,
 min zur Rechtfertigung dieses Arrestes auf den 32.
Juny d. % bestimmt worden; und es wird daher
der Impctrat durch gegenwärtige Edictalien vorge,
laden, in demselben durch einen bevollmächtigten
Anwalt auf hiesiger Regierung zu erscheinen, und
sich auf den angelegten Arrest, und die von den

Jmpetranten zu Begründung ihrer Forderung ori-
ginaliter zu producirende Lchuldurkunde pertinent
zu erklären, widrigenfalls, bet nicht geschehener
Befolgung dieser Auflagen, gedachte Urkunde für
agnoecirt, und der Arrest für jnstificirt erkannt,
 auch der öffentliche Verkauf des damit bestrickten
Objects zu der Jmpetranten Befriedigung verfügt
werden wird. Cassel, den 18. April 18*4.

Kurfürstlich Hessische Regierung.
3. Der hiesige Wollentuchmachermeister Henrich Her,

mann Braun hat vor geraumer Zeit sich von hier
entfernt, und man hat bisher über dessen dermalt,
gen Aufenthaltsort keine Nachricht erhalten können.
Zur Regulirung seiner zurückgelassenen Schulden ist
es aber nöthig, daß sowohl er, als dessen etwa noch

’ unbekannte Gläubiger edictaliter vorgeladen werden.

Zu dem Ende ist Termin auf den 2. Zuny v. I. bei
hiesigem Kurfürstlichen Iustizamr bestimmt, in wel,
chem der abwesende Tuchmacher Henrich Hermann
Braun so gewiß in Person oder durch einen gesetz
lich Bevollmächtigten des Vormittags präcise 8 Uhr
erscheinen und sich auf die Wider ihn erhobene An,
spräche vernehmen lassen soll, als er im Zurückblei,
bungsfalle die Bestellung eines Cnrators und die

i


